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ÖFFENTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN

DER GROSSEN KREISSTADT SCHWARZENBERG
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Die 55. Sitzung des Verwaltungsausschusses 
findet am Montag, dem 12. Mai 2014, 17:00 Uhr

 im Rathaus, Straße der Einheit 20, Ratssaal,  
1. OG, statt.

Tagesordnung  - Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin
TOP 2  Feststellen der Beschlussfähigkeit  

des Verwaltungsausschusses
TOP 3  Festlegung der Urkundspersonen für  

die Unterzeichnung der Niederschrift
TOP 4  Bestätigung der Tagesordnung für die 55. Sitzung 

des Verwaltungsausschusses
TOP 5  Beschluss über den Verkauf eines Baugrundstückes 

„Am Hohen Rad“
TOP 6  Zahlung von Zuschüssen an Kulturvereine der Stadt 

Schwarzenberg
TOP 7 Informationen

gez. Hiemer
Oberbürgermeisterin

IMPRESSUM

Verantwortlich für öffentliche Bekanntmachungen: 
Heidrun Hiemer,  

Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwarzenberg

Verantwortlich für „Tipps & Termine“ und „Verschiedenes“:  
Katrin Hübner, Ines Baumgärtel,  Stadtverwaltung Schwarzenberg

beides: Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

 Verschiedenes

 Verschiedenes

 Tipps & Termine

Treffpunkt Bibliothek

„Tag des Baumes“ – Pflanzaktion in Bermsgrün

Museumsmitarbeiter zu Gast im Grundschulunterricht der Grundschule Erla-Crandorf

Auf historischen Spuren  
mit dem Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger

Karl Stülpner – Sohn unserer Wälder
Wann:   15.05.2014, 19.00 Uhr

Wo: Stadtbibliothek Schwarzenberg
Eintritt:  3,00 €

Anlässlich des „Tages des Baumes“ hat die Stadt Schwarzenberg am 25. 
April an der Dorfstraße in Bermsrgrün als Ersatz der im Zuge des Aus-
baus der Dorfstraße gefällten Linde „Naturdenkmal Wegedreieck Berms-
grün“ eine Winterlinde gepflanzt.  Der eigentliche „Baum des Jahres 2014“ 
ist die Traubeneiche. Diese wird an der Bermsgrüner Straße  im Stadtteil  
Rockelmann nach Fertigstellung der Baumaßnahme am Bräuerteich gepflanzt.  
 Fotos (2): Stadt Schwarzenberg

Am 16. April 2014 bekam die Klasse 2 der Grundschule Erla-Crandorf Besuch von Anette Barth aus dem Schloss 
Schwarzenberg. Sie stellte den neugierigen Kids mit dem Angebot „Museumskoffer 1“ das Anliegen und den Sinn 
eines Museums vor.
Auf kindgerechte Weise wurde über die Sammelleidenschaft der Kinder gesprochen und gekonnt zu den Ausstel-
lungsstücken des Schlosses Schwarzenberg und deren Geschichte übergeleitet.
Jedes Teil hat sein Alter und bekommt damit auch erst seinen Wert. Deshalb ist es wichtig, wenn gesammelt wird, 
immer den Fundort und das Datum zu notieren. Viele interessante Dinge konnte Anette Barth den Kindern nahe 
bringen und somit die Neugier auf das Museum im Schloss Schwarzenberg wecken. Jedes Kind bekam einen Muse-
umsausweis, den es im nächsten Jahr kostenlos für eine Stippvisite in das Museum nutzen kann.

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg vom 08.05.2014 bis 14.05.2014

08.05.2014, 10:30 Uhr „Schwarzenberg überrascht” - Stadtführung
Wo?  Schwarzenberg-Information, Oberes Tor 5
08.05.2014, 14:30 Uhr Buchlesung mit Frau Döhnel und Frau Borack 
Wo?  Seniorenclub Schlossblick, Krummer Weg 2
10.05.2014, 10:30 Uhr Der Schwarzenberger Türmer
Wo?  Schwarzenberg-Information, Oberes Tor 5
10.05.2014, 16:00 Uhr Ein bunter Melodiereigen zum Muttertag
Wo?  Ratskeller Schwarzenberg, Markt 1
14.05.2014, 09.00 – 12:00 Uhr Wie bekommen unsere Kinder ein gesundes Selbstvertrauen?
Wo?  Begegnungsstätte der Volkssolidarität Westerzgebirge e.V.,  
  Sachsenfelder Straße 89
  (Nähere Informationen und Anmeldung unter 03774 176717)
14.05.2014, 15:30 Uhr 500 Jahre Barbara Uttmann  
  – Vortrag mit dem Heimatforscher Klaus-Peter Herschel
Wo?  Seniorenclub Schlossblick, Krummer Weg 2
        

Für weitere Informationen steht das Team der Schwarzenberg-Information   
– Telefon: 03774 22540 - gern zur Verfügung.

Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen über einen Antrag/

Anträge auf Erteilung einer/von Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung/en Gemarkungen 
Mittweida und Markersbach vom 16. April 2014

Die Landesdirektion Sachsen gibt bekannt, dass der Zweckver-
band Wasserwerke Westerzgebirge einen Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9 
Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Ar-
tikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 
2706) geändert worden ist, gestellt hat.
Der Antrag (Az.: C32-3043/10/162) betrifft die vorhandene 
Abwasserleitung - Hauptsammler Bermsgrün (Neue Straße - 
Dorfstraße) einschließlich Sonder- und Nebenanlagen sowie 
Schutzstreifen. Die von der Anlage betroffenen Grundstücksei-
gentümer der Stadt Schwarzenberg (Gemarkung Bermsgrün / 
Flurstücke 79/4; 79/2; 78/2) können den eingereichten Antrag/
die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen in 
der Zeit von Montag, den 12. Mai 2014 bis einschließlich 
Montag, den 10. Juni 2014 in der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz, 
Zimmer 230 (montags bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 11:30 
Uhr und von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr, freitags von 08:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr) einsehen.
Die Landesdirektion Sachsen erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigungen nach Ablauf der gesetzlich festgelegten 
Frist gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 
und 5 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbe-
reinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung – 
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich aller 
dazugehörigen Anlagen und Anlagen der Wasserversorgung 
und -entsorgung entstanden. 
Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert 
lediglich den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen 
Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem 
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die im Antrag dargestellte Leitungsführung nicht zutref-
fend ist.  Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen 
richten kann, dass das Grundstück gar nicht von der Leitung 
oder in anderer Weise, als dargestellt, betroffen ist. Wir möch-
ten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Sachsen unter 
der vorbezeichneten Adresse bis zum Ende der Auslegungsfrist 
erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen im Ausle-
gungszimmer (Zimmer 230) bereit.
 Chemnitz, den 16. April 2014
Landesdirektion Sachsen
gez. Andrea Sippel
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